
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 854/2013 DER KOMMISSION 

vom 4. September 2013 

zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 hinsichtlich der 
tierseuchenrechtlichen Bedingungen für Scrapie im Muster der Veterinärbescheinigung für 

Einfuhren von Schafen und Ziegen für Zucht- und Nutzzwecke in die Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2004/68/EG des Rates vom 26. April 
2004 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Einfuhr 
und die Durchfuhr bestimmter lebender Huftiere in bzw. durch 
die Gemeinschaft, zur Änderung der Richtlinien 90/426/EWG 
und 92/65/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 
72/462/EWG ( 1 ), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 1 Buch
stabe e, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 der Kommis
sion ( 2 ) sind unter anderem die Veterinärbescheinigungen 
für das Verbringen bestimmter Sendungen mit lebenden 
Tieren oder frischem Fleisch in die Europäische Union 
festgelegt. Gemäß dieser Verordnung dürfen Sendungen 
mit Huftieren nur dann in die Union verbracht werden, 
wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen und die zu
treffende Veterinärbescheinigung, die nach dem jeweili
gen Muster gemäß Anhang I Teil 2 der genannten Ver
ordnung erstellt wurde, mitgeführt wird. 

(2) Die Musterveterinärbescheinigung für die Einfuhr von 
Schafen und Ziegen für Zuchtzwecke in die Union ist 
in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 als 
Muster „OVI-X“ enthalten. Dieses Muster umfasst die Ga
rantien für Scrapie. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) enthält Bestimmungen zur 
Verhütung, Bekämpfung und Tilgung transmissibler 
spongiformer Enzephalopathien (TSE) bei Rindern, Scha
fen und Ziegen. Anhang VIII Kapitel A der genannten 
Verordnung regelt die Voraussetzungen für den Handel 
mit lebenden Tieren, Samen und Embryonen innerhalb 
der Union. Darüber hinaus sind in Anhang IX der ge
nannten Verordnung die Voraussetzungen für die Einfuhr 
von lebenden Tieren, Embryonen, Eizellen und Erzeug
nissen tierischen Ursprungs in die Union festgelegt. 

(4) Angesichts neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde 
die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 durch die Verord
nung (EU) Nr. 630/2013 der Kommission ( 4 ) geändert. 
Mit den Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
werden die meisten Beschränkungen in Bezug auf atypi
sche Scrapie aufgehoben. Außerdem werden die Bestim
mungen über klassischer Scrapie für Einfuhren von le
benden Schafen und Ziegen weiter an die Normen der 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) angepasst, um 
ein strengeres Vorgehen festzulegen. 

(5) Die Musterbescheinigung „OVI-X“ nach Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 206/2010 sollte daher geändert 
werden, um den Bestimmungen für die Einfuhr von 
Schafen und Ziegen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
999/2001, geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 
630/2013, Rechnung zu tragen. 

(6) Die Verordnung (EU) Nr. 206/2010 sollte daher entspre
chend geändert werden.
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( 1 ) ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 321. 
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2010 zur Erstellung von Listen der Drittländer, Gebiete und Teile 
davon, aus denen das Verbringen bestimmter Tiere und bestimmten 
frischen Fleisches in die Europäische Union zulässig ist, und 
zur Festlegung der diesbezüglichen Veterinärbescheinigungen 
(ABl. L 73 vom 20.3.2010, S. 1). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kon
trolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzepha
lopathien (ABI. L 147 vom 31.5.2001, S. 1) 

( 4 ) Verordnung (EU) Nr. 630/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 
zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Ver
hütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongifor
mer Enzephalopathien (ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 60).



(7) Um jegliche Störungen bei der Einfuhr von Sendungen 
mit Schafen und Ziegen in die Union zu vermeiden, 
sollte die Verwendung von Veterinärbescheinigungen, 
die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 in der 
Fassung vor den mit der vorliegenden Verordnung einge
führten Änderungen ausgestellt wurden, unter bestimm
ten Voraussetzungen während einer Übergangsfrist zuläs
sig sein. 

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Muster-Veterinärbescheinigung „OVI-X“ in Anhang I Teil 2 
der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 der Kommission erhält die 
Fassung im Anhang der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Während einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2013 
lassen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Sendungen mit leben
den Schafen und Ziegen für Zucht- oder Nutzzwecke in die 
Union zu, die von einer gemäß dem Muster „OVI-X“ nach An
hang I Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 in der Fassung 
vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung ausgefüllte 
und unterzeichnete Veterinärbescheinigung begleitet werden, so
fern die Bescheinigung vor dem 1. Dezember 2013 ausgefüllt 
und unterzeichnet wurde. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 4. September 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

„Muster OVI-X

DE 5.9.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 237/3



DE L 237/4 Amtsblatt der Europäischen Union 5.9.2013



DE 5.9.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 237/5



DE L 237/6 Amtsblatt der Europäischen Union 5.9.2013



DE 5.9.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 237/7


	Durchführungsverordnung (EU) Nr. 854/2013 der Kommission vom 4. September 2013 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Bedingungen für Scrapie im Muster der Veterinärbescheinigung für Einfuhren von Schafen und Ziegen für Zucht- und Nutzzwecke in die Union (Text von Bedeutung für den EWR)

